
Tanz- Sport-Club Nentershausen e. V.  Postfach 13 02  56403 Montabaur 

Aufnahmeantrag: Mitglieds-Nr.:  
(vom Verein auszufüllen) 

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme beim Tanz-Sport-Club Nentershausen e. V. 

Name/Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

E-Mail:

Erziehungsberechtigter: 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen und Beiträge des TSC Nentershausen 
e. V., sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann auf der Vereinshomepage unter
www.tsc-nentershausen.de jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbei-
trag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglich-
keit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich 
im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu. 
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den 
Verein. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass 
Alleinvertretungsberichtigung besteht.  

Ort :__________________________________ Datum : _________________________________________ 

Unterschrift(en) : ________________________________________________________________________ 
(Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.) 

Bitte 2. Seite beachten! 

Vereinsregister: Amtsgericht Montabaur Nummer 1577 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 83ZZZ00000477364 
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Tanz- Sport-Club Nentershausen e. V.  Postfach 13 02  56403 Montabaur 

SEPA – Lastschriftmandat 

Ich / Wir ermächtige(n) den Tanz-Sport-Club Nentershausen e. V., Zahlungen von meinem / unserem Kon-
to mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger Tanz-Sport-Club Nentershausen e. V. auf mein / unser Konto gezogenen SEPA-
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 
Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): _______________________________________________ 

IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Mitgliedsnummer: 
(vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

Der Verein behält sich vor, bei Kündigung oder Austritt angefallene Kosten für Kostüme oder Ähnliches 
ebenfalls vom genannten Konto einzuziehen. Sollte das Konto keine ausreichende Deckung zur Einlösung 
aufweisen, oder dem Verein eine Änderung der Bankverbindung nicht fristgerecht mitgeteilt worden sein, 
werde ich / werden wir die entstandenen Rückbuchungskosten übernehmen. 

Datum Unterschrift des Kontoinhabers / Mitgliedes, bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter  
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Hinweise zum Aufnahmeantrag: 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2019 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.04.2019) für 

Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre 24,00 je Halbja hr

Erwachsene    36,00 je Halbja hr

und wird halbjährlich (15.06. und 15.12.) rückwirkend eingezogen.

Für zwei Mitglieder aus einer Familie, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben beträgt der Beitrag 45,00 € je Halb-
jahr und ab drei Mitgliedern aus einer Familie, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben 60,00 € je Halbjahr.

Es werden von jedem aktiven Mitglied Aufnahmegebühren in Höhe von 25,00 € erhoben. Grundsätzlich erfolgt bei 
einem Austritt des Mitgliedes keine Rückzahlung der Aufnahmegebühren.

Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 8 Abs. 5 der Satzung nur 
schriftlich zum Ende eines Kalenderhalbjahres zulässig und spätestens vier Wochen zuvor dem Vorstand gegenüber 
zu erklären ist. Dem Austritt kann nur stattgegeben werden, sofern das im Besitz befindliche Vereinseigentum 
zurückgegeben wurde.




